
Zeitschrift: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft.
Wissenschaftlicher und administrativer Teil = Actes de la Société
Helvétique des Sciences Naturelles. Partie scientifique et administrative
= Atti della Società Elvetica di Scienze Naturali

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 150 (1970)

Rubrik: Neue Reglemente

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 25.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


VIII

Neue Reglemente

Nouveaux règlements

Regolamenti nuoci

Reglement der Schweizeriseilen Kommission

für Kragen der Ozeanographie

und der Limnologie

1. Die Schweizerische Kommission für Ozeanographie und Limno-
geologie fördert die Ausbildung in diesen Kachgebieten in
der Schweiz und dient der Koordination von Korschungen in
diesen Wissenschaften. Sie pflegt die Beziehungen zu
ausländischen und internationalen marinen Institutionen, zu
den an der Meeresforschung interessierten Kreisen der
Wirtschaft und Industrie unseres Landes, sowie zu den
eidgenössischen Behörden und dem Nationalfonds. Sie fördert die
Beteiligung der Schweiz an internationalen marinen
Korschungen.

2. Die Kommission umfasst 7-9 Mitglieder, die von der SNG
gewählt werden. Sie konstituiert sich selbst. Bei der Wahl
der Mitglieder sollen die interessierten Wissenschaften
sowie die Sprachgebiete unseres Landes berücksichtigt werden.

Die Amtsdauer der Kommission beträgt 6 Jahre. Wiederwahl
der Mitglieder wie des Präsidenten ist ohne Beschränkung
möglich.

3. Die Kommission hält jährlich mindestens eine Vollversammlung
ab. Der Präsident erstattet jedes Jahr Bericht an die

SNG.

4. Kür die Arbeiten der Kommission steht ein Kredit zur Ver¬
fügung, dessen Höhe jeweils von der SNG (Senat) bestimmt
wird.
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